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1. Einleitung/Vorbemerkung

Im Rahmen der Anhörung ist die Frage der Abgrenzung von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und Eingliederungshilfe problematisiert worden. Anlass gaben die Passagen in dem Vorschlagspapier, die von einer Notwendigkeit der Abgrenzung ausgehen (s. II. 1. 5. Absatz, III. 2.2, III 2.4.3.2).

Mit den folgenden Ausführungen soll nicht versucht werden, eine umfassende Lösung zu präsentieren. Ziel ist es vielmehr, eine Grundlage für die weitere Diskussion in und mit der Unterarbeitsgruppe der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu erarbeiten, mit der 

a) die Fragestellung präzisiert wird,
b) die Gesichtspunkte zusammengetragen werden, die bei der Zuordnungsfrage zu bedenken sein könnten. 

Das gibt Anlass, schon an dieser Stelle zu betonen, dass es in keiner Weise darum geht, erforderlichen Leistungen die Rechtsgrundlage zu entziehen, sondern „nur“ um die Frage der Zuordnung zu HLU einerseits, Eingliederungshilfe andererseits. Eben weil es nur um diese Zuordnungsfrage geht, wird im Folgenden auch die Frage eventueller vorrangiger Leistungsgesetze (z. B. SGB XI) und der übrigen HBL-Leistungen ( z.B. Hilfe zur Pflege) ausgeblendet. Die damit verbundene Frage der Vorrangigkeit/Nachrangigkeit/Gleichrangigkeit ist ein anderer, gesondert zu betrachtender Fragenkreis.
2. Zur Präzisierung der Fragestellung

Als Ausgangspunkte für die Bestimmung dessen, was HLU einerseits, Eingliederungshilfe andererseits ist, bietet es sich an zunächst einmal – das heißt noch ohne auf die Frage einzugehen, ob diese Bestimmungen im Hinblick auf die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe zu verändern sind – vom derzeitigen Regelungsgehalt insbesondere  der 
§§ 27 und 53 SGB XII auszugehen. Die Bestimmungen lauten wie folgt:
a) § 27 Abs. 1 SGB XII:

„Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehören in vertretbaren Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben“.
Ergänzung: Diese Leistungen werden als Geldleistungen erbracht.


b) § 53 Abs. 3 SGB XII:

„Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen“.
Ergänzung: Ursprünglich Geldleistung, Rechtsprechung geht jedoch im Hinblick auf die §§ 75 ff SGB XII zunehmend von Sachleistung aus.
Der Vergleich bereits dieser beiden Bestimmungen weist aus, dass sich z. B. der Begriff „Ernährung“ nur in § 27 Abs. 1 SGB XII findet. An diesem Beispiel – gleiches gilt für andere in § 27 Abs. 1 SGB XII verwendete Begriffe – lässt sich die Fragestellung beispielhaft wie folgt präzisieren. Die ausschließliche Erwähnung dieses Begriffes könnte zu dem Schluss führen, dass alles, was mit der Ernährung eines Menschen mit Behinderung im Zusammenhang steht, schon wegen dieser Tatsache nur HLU sein könne. Dem steht die allgemeine Auffassung entgegen, dass das Erlernen alltagspraktischer Fähigkeiten eine Leistung der Eingliederungshilfe ist. Andererseits ist wiederum unumstritten, dass die Aufbringung der finanziellen Mittel für die Beschaffung von Lebensmitteln keine Leistung der Eingliederungshilfe ist. Zwischen diesen beiden Polen (Aufbringung der finanziellen Mittel zur Beschaffung von Lebensmitteln einerseits, Erlernen alltagspraktischer Fähigkeiten andererseits) sind mithin bei dem Stichwort „Ernährung“ die dazwischen liegenden Tätigkeiten/Leistungen/Maß-nahmen zuzuordnen. Eine ohne Anspruch auf Vollständigkeit erstellte Liste dieser Tätigkeiten wären
· Einkaufen,

· Herstellung der Mahlzeit,

· Tisch decken,

· Nahrungsaufnahme,

· Tisch abdecken, Geschirr abwaschen.
Nach der Art der möglichen Unterstützung/Leistungen/Maßnahmen ließen sich 
unterscheiden

· Übernahme der Verrichtung,

· Unterstützung bei der Vornahme der Verrichtung,

· Beaufsichtigung

· Anleitung zur dauerhaften selbständigen Vornahme der Verrichtung.

3. Gesichtspunkte, die bei der Vornahme der Zuordnung zu bedenken sein 
könnten
a) Zielrichtung der angedachten Neuausrichtung der Eingliederungshilfe ist es, die Möglichkeiten der Selbstbestimmung des Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Dem widerspricht es u.a., trennbare Leistungen daran zu knüpfen, dass sie aus einer Hand erbracht werden (so aber die bekannte Entscheidung des BSG zum Mittagessen in der Werkstatt für behinderte Menschen).


b) Die vorstehend zitierte Gegenüberstellung der §§ 27 und 53 SGB XII macht deutlich, dass die HLU grundsätzlich statisch angelegt ist, d. h. die stets zu wiederholende Sicherstellung der Grundbedürfnisse jedes Menschen zum Ziel hat. Eingliederungshilfe ist dagegen auf die Verbesserung gegebener Fähigkeiten bzw. auf die Verhinderung eines drohenden (d. h. ohne Eingreifen sich mit großer Wahrscheinlichkeit zwangsläufig ergebenden) Verlustes an Fähigkeiten angelegt.
Folgt man dieser Differenzierung, so wäre z. B. die Beaufsichtigung eines Menschen beim Essen immer HLU, nie Eingliederungshilfe.


c) Ein weiterer Gesichtspunkt könnte die Antwort auf die Frage sein, ob und ggf. in welchem Umfang die Unterstützung/Leistung/Maßnahmen spezifisch heilpädagogischen Fachverstandes bedarf.

